
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schulinterner Lehrplan im Fach katholische Religionslehre 
 
Stand: Januar 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comenius-Gymnasium Datteln 
Südring 150 
45711 Datteln 
  



 
 

Inhaltsverzeichnis 

1. RAHMENBEDINGUNGEN DER FACHLICHEN ARBEIT .................................................................... 3 

1.1 DAS COMENIUS-GYMNASIUM ........................................................................................................ 3 
1.2 DIE FACHLICHE PROFILIERUNG DER SCHULE ........................................................................................ 3 
1.3 DIE FACHGRUPPE KATHOLISCHE RELIGIONSLEHRE AM COMENIUS-GYMNASIUM ......................................... 4 
1.3.1 FUNKTIONEN UND AUFGABEN DER FACHGRUPPE VOR DEM HINTERGRUND DES SCHULPROGRAMMS ................. 4 
1.3.2 VERFÜGBARE RESSOURCEN ................................................................................................................... 4 
1.3.3 FUNKTIONSINHABER DER FACHGRUPPE ................................................................................................... 4 

2. ENTSCHEIDUNGEN ZUM UNTERRICHT ....................................................................................... 5 

2.1 UNTERRICHTSVORHABEN .............................................................................................................. 5 
2.2 GRUNDSÄTZE DER FACHMETHODISCHEN UND FACHDIDAKTISCHEN ARBEIT ............................................... 41 
2.3 GRUNDSÄTZE DER LEISTUNGSBEWERTUNG UND LEISTUNGSRÜCKMELDUNG ............................................. 42 
2.4 LEHR- UND LERNMITTEL .............................................................................................................. 45 

3. ENTSCHEIDUNGEN ZU FACH- UND UNTERRICHTSÜBERGREIFENDEN FRAGEN ........................... 45 

3.1 BEZUG ZU DEN RAHMENVORGABEN DES MEDIENKOMPETENZRAHMENS ................................................. 45 
3.2 BEZUG ZU DEN RAHMENVORGABEN VERBRAUCHERBILDUNG AN SCHULEN .............................................. 45 
3.3 ABSPRACHEN ZU FÄCHERÜBERGREIFENDEN UND/ODER FÄCHERVERBINDENDEN UNTERRICHTSVORHABEN ....... 45 
3.4 ABSPRACHEN ÜBER TEILNAHME AN PROJEKTEN / EXKURSIONEN ........................................................... 45 

4. QUALITÄTSSICHERUNG UND EVALUATION .............................................................................. 45 

5. ANLAGE .................................................................................................................................. 51 



 
 

1. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

1.1 Das Comenius-Gymnasium 

Das Comenius-Gymnasium Datteln ist das einzige Gymnasium der Stadt und wird von rund 
750 Schülerinnen und Schülern besucht. Es verfügt über zwei Standorte: Die Erprobungsstu-
fe (Jahrgänge 5 und 6) befindet sich am Hagemer Kirchweg, während die Jahrgänge 7 bis Q2 
im Hauptgebäude am Südring unterrichtet werden.  
 
Die Schule trägt den Namen Johann Amos Comenius, der als Begründer einer ganzheitlichen 
Bildung gilt. Sein Verständnis von Lernen mit Kopf, Herz und Hand sowie die Verbindung von 
Wissen, Werteorientierung und Lebenspraxis prägen bis heute die Arbeit am Gymnasium. 
Das Comenius-Gymnasium versteht sich als Lern- und Lebensraum, in dem Vertrauen, ge-
genseitige Wertschätzung und respektvolles Miteinander zentrale Grundlagen sind. Schüle-
rinnen und Schüler sollen zu eigenständigem und verantwortungsvollem Handeln befähigt 
und zugleich bestmöglich auf Studium, Beruf und ein Leben in einer demokratischen Gesell-
schaft vorbereitet werden. Dabei spielen Erfahrungen außerhalb des Klassenzimmers eine 
besondere Rolle: Fahrten, Austauschprogramme und internationale Begegnungen sind fester 
Bestandteil des Schulprogramms und bieten wertvolle Gelegenheiten, neue Perspektiven zu 
gewinnen und Gemeinschaft zu erleben. 
 
Neben der fachlichen Bildung bis zum Abitur sind auch überfachliche Kompetenzen von Be-
deutung. Der Umgang mit Fehlern wird als Lernchance verstanden, und zahlreiche Projekte 
stärken das soziale Miteinander. 
 

1.2 Die fachliche Profilierung der Schule 

Sprachliches Profil: 
Das Comenius-Gymnasium bietet Englisch, Latein, Französisch und Spanisch als Fremdspra-
chen an. Ergänzt wird der Unterricht durch ein breites Austausch- und Fahrtenprogramm  
nach England, Frankreich, Spanien und Polen sowie durch Erasmus+-Projekte. Fahrten, 
Sprachbegegnungen und internationale Praktika fördern die interkulturelle Kompetenz und 
tragen dazu bei, die Welt aktiv mitzugestalten – ganz im Sinne von Comenius’ Vorstellung 
einer Bildung, die über Grenzen hinausreicht. Darüber hinaus können Schülerinnen und 
Schüler internationale Sprachzertifikate wie das Cambridge Certificate (CAE) oder DELF er-
werben. 
 
Naturwissenschaftliches Profil (MINT): 
Unsere Schule legt besonderen Wert auf die Förderung naturwissenschaftlicher Interessen. 
In der Oberstufe werden Grund- und Leistungskurse in Mathematik, Biologie, Chemie, Physik 
und Informatik angeboten, zum Teil in Kooperation mit dem Willy-Brandt-Gymnasium in 
Oer-Erkenschwick. Arbeitsgemeinschaften wie Jugend-forscht-AG, Physik-AG und Technik-
AG bieten zusätzliche Lernmöglichkeiten. Wettbewerbe wie die Mathematik-Olympiade, 
„BioLogisch“ oder „Jugend forscht“ gehören fest zum Schulleben. Kooperationen mit außer-



 
 
schulischen Lernorten, etwa dem X-Lab Göttingen oder dem ZdI-Zentrum in Marl, vertiefen 
die praktische Arbeit. Hier zeigt sich Comenius’ Gedanke des Lernens durch eigene Erfahrung 
und praktisches Tun besonders deutlich. 
 
Künstlerisch-musisches Profil: 
Im künstlerischen Bereich stehen die Bläserklassen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 im Mit-
telpunkt, in denen Schülerinnen und Schüler musikalische Begabungen entwickeln können. 
Später besteht die Möglichkeit zur Mitarbeit in der Comenius Concert Band, in der Rock-
band, in dem Chor ComMelody oder in vokalinstrumentalpraktischen Kursen der Oberstufe. 
Darüber hinaus bereichern Theater- und Kunstprojekte – wie „Darstellen und Gestalten“ 
oder „Kunst im Garten“ – das Schulleben. Kooperationen mit den Partnern aus der Region 
(z.B. Katielli-Theater) sowie regelmäßige Lesungen durch den Buchclub „ComBookies" erwei-
tern das kulturelle Angebot. Die Förderung von Kreativität, Ausdruckskraft und kultureller 
Teilhabe entspricht dem humanistischen Anspruch des Namensgebers, Bildung als ganzheit-
lichen Prozess zu verstehen. 
 
Gesellschaftswissenschaftliches Profil: 
Auch im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich bietet das Comenius-Gymnasium ein brei-
tes Spektrum. Projekte zur Erinnerungskultur und Gedenkstättenfahrten sind fest verankert. 
Mit Angeboten wie Jugend debattiert oder dem Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ werden die Schülerinnen und Schüler ermutigt, ihre Meinung zu vertreten, kritisch 
zu denken und Verantwortung in einer pluralen Gesellschaft zu übernehmen. Diese Schwer-
punkte spiegeln Comenius’ Verständnis wider, dass Bildung immer auch Erziehung zu 
Menschlichkeit, Gerechtigkeit und aktiver Teilhabe bedeutet. 
 

1.3 Die Fachgruppe Katholische Religionslehre am Comenius-Gymnasium 

1.3.1 Funktionen und Aufgaben der Fachgruppe vor dem Hintergrund des Schulprogramms 

Die Fachgruppe Katholische Religionslehre unterstützt die Umsetzung des Schulprogramms 
durch Vermittlung religiöser Inhalte aus der eigenen konfessionellen Perspektive und mit 
Blick auf das Wissen über andere Religionen. Gleichermaßen wird die Werteerziehung und 
die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls im Sinne des Schulprogramms im geschützten Raum 
des Religionsunterrichts unterstützt. 

1.3.2 Verfügbare Ressourcen 

Die Fachgruppe besteht aus vier Lehrkräften und kooperiert bei der Gottesdienstvorberei-
tung und Durchführung mit der Fachgruppe evangelische Religionslehre und Vertretern der 
Gemeinde der Stadt Datteln. 

1.3.3 Funktionsinhaber der Fachgruppe 

Vorsitzende der Fachgruppe ist Frau Blanke und Stellvertreterin Frau Sicken. 



 
 

2. Entscheidungen zum Unterricht 

2.1 Unterrichtsvorhaben 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan folgt dem Anspruch, 
sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der Ver-
pflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans zu bedienen und 
den Kompetenzerwerb der Lernenden sicherzustellen. 
Diese Darstellung der Unterrichtsvorhaben erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- und der 
Konkretisierungsebene. 
Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß 
Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das 
Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über 
die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen zu verschaffen. 
Ferner finden sich dort jeweils die im Kernlehrplan genannten Inhaltsfelder und inhaltlichen 
Schwerpunkte sowie – in Auszügen – übergeordnete und konkretisierte Kompetenzerwar-
tungen, die für das jeweilige Unterrichtsvorhaben in besonderer Weise relevant sind. 
Die übergeordneten und konkretisierten Kompetenzerwartungen in Gänze werden auf der 
Ebene der Darstellung des Unterrichtsvorhabens berücksichtigt. Um Spielraum für Vertie-
fungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer be-
sonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Kursfahrten o.ä.) zu erhalten, wurden im Rahmen dieses 
schulinternen Lehrplans über verbindliche Vereinbarungen nur ca. 75 Prozent der zur Verfü-
gung stehenden Unterrichtszeit verplant. 
Die Fachkonferenz hat den Auftrag über verbindliche Vereinbarungen zu Unterrichtsvorha-
ben zu entscheiden. Dies schließt Verabredungen zu Themen, inhaltlichen Schwerpunkten 
und Kompetenzbezügen ein, kann sich aber darüber hinaus auch in unterschiedlicher Inten-
sität auf inhaltliche und methodische Akzente der Unterrichtsvorhaben sowie Formen der 
Kompetenzüberprüfungen beziehen. Die Fachkonferenz legt die Reihenfolge der Unter-
richtsvorhaben fest. Sie nennt ferner als Anregung weitere Ausgestaltungselemente, die 
formal durch entsprechende Hinweise (wie „z.B.“, „etwa“, „ggf.“ o.ä.) gekennzeichnet sind. 
Abweichungen von den angeregten Vorgehensweisen sind im Rahmen der pädagogischen 
Freiheit der Lehrkräfte jederzeit möglich. 
Der Fachkonferenzbeschluss in seinem obligatorischen Teil ist bindend für alle Mitglieder der 
Fachkonferenz, gewährleistet so vergleichbare Standards und schafft eine Absicherung bei 
Lerngruppenübertritten, Lerngruppenzusammenlegungen und Lehrkraftwechseln. Darüber 
hinaus stellt die Dokumentation der verbindlichen Vereinbarungen Transparenz für Schüle-
rinnen und Schüler und deren Eltern her. 
Referendarinnen und Referendaren sowie neuen Kolleginnen und Kollegen dienen diese 
Vereinbarungen zur standardbezogenen Orientierung in der neuen Schule, aber auch zur 
Verdeutlichung von unterrichtsbezogenen fachgruppeninternen Absprachen zu didaktisch-
methodischen Zugängen, fachübergreifenden Perspektiven, Lernmitteln und -orten sowie 
vorgesehenen Leistungsüberprüfungen, die im Einzelnen auch den Kapiteln 2.2 bis 2.4 zu 
entnehmen sind. 
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

 
In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms 
hat die Fachkonferenz Katholische Religionslehre die folgenden fachmethodischen und fach-
didaktischen Grundsätze beschlossen. In diesem Zusammenhang beziehen sich die Grunds-
ätze 1 bis 14 auf fächerübergreifende Aspekte, die auch Gegenstand der Qualitätsanalyse 
sind, die Grundsätze 15 bis 17 sind fachspezifisch angelegt. 
 
Der Religionsunterricht an unserer Schule will dialogisch mit den Schülerinnen und Schülern 
die Sinnperspektive von Geschichten, Symbolen und Denkwegen christlicher Traditionen 
erschließen und ihnen im Unterricht die Freiheit eröffnen, sich mit dieser Sinn-Sicht vor dem 
Hintergrund ihrer Biographie (aneignend, ablehnend oder transformierend) auseinanderzu-
setzen, in der Hoffnung, dass sie einen eigenen Lebensglauben aufbauen und dass sich die-
ser Prozess auswirkt auf ihre Wahrnehmung der Welt wie den Umgang mit ihr und - viel-
leicht (als er-wünschte Wirkung, nicht als Absicht) – in der Beheimatung in der christlichen 
Tradition, zumindest aber in einem respektvollen Umgang mit ihr. 
 
In Ausrichtung unseres Religionsunterrichts orientieren wir uns an Merkmalen eines guten 
Religionsunterrichts innerhalb des Bildungsauftrags der öffentlichen Schulen.  
 
Überfachliche Grundsätze: 
 

1) Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestimmen 
die Struktur der Lernprozesse. 

2) Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsvermögen 
der Schüler/innen. 

3) Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 
4) Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt. 
5) Die Schüler/innen erreichen einen Lernzuwachs. 
6) Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schüler/innen. 
7) Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen sowie Schü-

lern und bietet ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 
8) Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen Schü-

ler/innen. 
9) Die Schüler/innen erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden dabei 

unterstützt. 
10) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit. 
11) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 
12) Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten. 
13) Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. 
14) Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht. Es wird auf das Einhalten 

von Regeln, bewährten Gewohnheiten und Ritualen geachtet, mit Störungen wird 
deeskalierend umgegangen. 

 



 
 
Fachliche Grundsätze: 

15) Der Religionsunterricht an unserer Schule orientiert sich an Grundsätzen der Korrel-
tionsdidaktik. 

16) Der Religionsunterricht an unserer Schule folgt dem Ansatz des kinder- und jugend-
theologischen Arbeitens. 

17) Der Religionsunterricht berücksichtigt Grundelemente kompetenzorientierten Unter-
richtens (Diagnostik, lebensweltliche Anwendung, Übung und Überarbeitung, Me-
takognition etc.), um nachhaltig ein auf Lebenspraxis beziehbares „Glaubenswissen“ 
zu fördern. 
 

2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

 
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 f. APO-GOSt sowie im Einklang mit dem entspre-
chenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung 
und Leistungsrückmeldung beschlossen. 
 
Grundsätze 
Der besondere Charakter des Faches Katholische Religionslehre als ordentlichem Unter-
richtsfach besteht in der mitunter spannungsvollen Beziehung zwischen den persönlichen 
Überzeugungen jedes Schülers bzw. jeder Schülerin und der Wissensvermittlung und intel-
lektuellen Reflexion darüber, die im Unterricht ermöglicht werden. Deshalb wird zunächst 
klargestellt, dass im Katholischen Religionsunterricht ausschließlich Leistungen und niemals 
der persönliche Glaube oder die Frömmigkeit als Bewertungsgrundlage dienen können. Die 
Wertschätzung geht der Leistungsmessung voraus. Leistungsbewertung und -rückmeldung 
beziehen sich auf den Erreichungsgrad der im Kernlehrplan ausgewiesenen Kompetenzen; 
im Fach Katholische Religionslehre wird durch die Vermittlung der grundlegenden Bereichen 
Sach-, Methoden-, Urteils- und Handlungskompetenz eine religiöse Kompetenz angestrebt. 
Leistungsbewertung findet in einem kontinuierlichen Prozess statt und bezieht sich auf alle 
von den Schülerinnen und Schülern im unterrichtlichen Zusammenhang erbrachten Leistun-
gen. Dazu zählen die beiden Beurteilungsbereiche „Klausuren“ und „Sonstige Mitarbeit“ (vgl. 
§13 APO-GOSt). 
Beide Bereiche werden am Ende des Schulhalbjahres einzeln zu einer Note zusammengefasst 
und gleichermaßen gewichtet. Verstärkt sollen Formen der Leistungsmessung angewandt 
werden, die den individuellen Lernzuwachs des Schülers /der Schülerin berücksichtigen. 
 
Besonderen Wert haben Formen der Metakognition, bei denen die Schülerinnen und Schüler 
als Subjekte des eigenen Lernens dazu befähigt werden, kriteriengeleitet eigene und ge-
meinsame Lernergebnisse und Lernwege zu reflektieren. 
Auch in der Sekundarstufe II muss es leistungsfreie Räume geben, da sie gerade für den Reli-
gionsunterricht wertvolle und unverzichtbare Möglichkeiten eröffnen. 
  



 
 
Der Bereich „ Sonstige Mitarbeit“ 
Zum Bereich „Sonstige Mitarbeit“ zählen: 

• Beiträge zum Unterrichtsgespräch 

• Hausaufgaben 

• Referate 

• Schriftliche Übungen 

• Lernzielkontrollen 

• Protokolle 

• Projekte 

• Weitere Präsentationsleistungen 
 
Anforderungen und Kriterien zur Beurteilung der Beiträge zum Unterrichtsgespräch: 
Die Bereitschaft und die Fähigkeit, 

• sich auf Fragestellungen des Religionsunterrichts einzulassen. 

• Gesprächsbeiträge strukturiert und präzise, unter Verwendung der Fachsprache zu 
formulieren, 

• Fragen und Problemstellungen zu erfassen, selbstständige Frage- und Problemstel-
lungen zu entwickeln und Arbeitswege zu planen, 

• den eigenen Standpunkt zu begründen, zur Kritik zu stellen und ggf. zu korrigieren, 

• Beiträge anderer aufzugreifen, zu prüfen, fortzuführen und zu vertiefen, 

• Fachkenntnisse einzubringen und anzuwenden, z.B. durch Vergleich und Transfer, 

• methodisch angemessen und sachgerecht mit den Lerngegenständen umzugehen, 

• mit den anderen zielgerichtet und kooperativ zu arbeiten, 

• zu kritischer und problemlösender Auseinandersetzung, 

• Ergebnisse zusammenzufassen und Standortbestimmungen vorzunehmen. 
 
 

Die Grundsätze der Leistungsbewertung werden den Schülerinnen und Schülern immer zu 
Schuljahresbeginn, bei Lehrerwechsel auch zu Halbjahresbeginn mitgeteilt. Ein Hinweis dazu 
wird im Kursbuch vermerkt; die Erziehungsberechtigten werden im Rahmen der Elternmit-
wirkung informiert. Für den Bereich „Sonstige Mitarbeit“ erhalten die Schülerinnen eine 
Übersicht zu Kriterien und Prinzipen der Beurteilung.  
Eine Leistungsrückmeldung erfolgt auf Wunsch des Schülers/der Schülerin jederzeit, spätes-
tens zum Quartalsende. 
 
Klausuren 
Die Fachkonferenz Religion vereinbart in Bezug auf Klausuren:  
 
Dauer und Anzahl der Klausuren 
In der Einführungsphase: eine Klausur pro Halbjahr, zweistündig 
In der Qualifikationsphase: zwei Klausuren pro Halbjahr, dreistündig 



 
 
Die Klausuren der Qualifikationsphase entsprechen in ihrem Aufbau weitgehend den Abitur-
aufgaben, um die Schüler und Schülerinnen an die Aufgabenarten der zentralen Prüfungen 
heranzuführen. 
Die Aufgaben für die schriftliche Abiturprüfung werden landesweit zentral gestellt. Alle Auf-
gaben entsprechen den öffentlich zugänglichen Konstruktionsvorgaben und nutzen die fach-
spezifischen Operatoren. Beispiele für Abiturklausuren sind für die Schulen auf den Internet-
seiten des Schulministeriums abrufbar. 
 
In den schriftlichen Prüfungen können folgenden Aufgabenformaten gestellt werden: 
 

Aufgabenart I 

  

Typ 

I A 

 Textaufgabe: 

• Darstellung und Analyse biblischer und anderer Texte sowie die 
Auseinandersetzung mit ihnen 

Typ 

I B 

• Vergleich von und Auseinandersetzung mit Positionen anhand von 
Texten 

Aufgabenart II Typ 

II A 

 Erweiterte Textaufgabe: 

• Darstellung und Analyse von Materialien vor allem nicht-verbaler 
Art, z.B. Bildern, Filmen, Bauwerken, sowie die Auseinandersetzung 
mit ihnen 

  Typ 

II B 

• Vergleich von und Auseinandersetzung mit Positionen anhand von 
Materialkombinationen 

Aufgabenart III 
 

 Gestaltungsaufgabe: 

• Kriteriengeleitete und kreative Bearbeitung einer Anforderungssi-
tuation im Hinblick auf eine produktionsorientierte Lösung 

 
Die Beurteilung erfolgt durch ein kriterienorientiertes Bewertungsraster (Punktesystem). 
Die Aufgabenformulierungen entsprechen der für die Abiturprüfung vorgesehenen und den 
Schülern zu Beginn der EF in Übersichtsform ausgehändigten Operatoren des Faches Katho-
lische Religionslehre. 
Alle Anforderungsbereiche werden in der Aufgabenstellung abgedeckt. 
Inhalts- und Darstellungsleistung werden gemäß den Vorgaben des Zentralabiturs im 
Verhältnis 80% zu 20% gewertet. 
 
Die Kriterien der Darstellungsleistungen entsprechen den Vorgaben des Zentralabiturs. 
Innerhalb des ersten Jahrgangs kann die erste Arbeit im zweiten Schulhalbjahr durch eine 
Facharbeit ersetzt werden; für deren Anfertigung gelten die kommunizierten und schriftlich 
fixierten Hinweise. Als Hilfe für die Bewertung der Facharbeiten gelten die auf der Basis der 
Hinweise für Schülerinnen und Schüler formulierten Beurteilungsfragen. 



 
 
Das Anfertigen von Klausuren wird – in Teilbereichen- im Unterricht eingeführt und geübt. 
 

2.4 Lehr- und Lernmittel 

Im Unterricht wird mit ausgewählten Texten und anderen Materialien gearbeitet. Dar-
über hinaus steht für für Schülerinnen und Schülern ein Exemplar des Lehrwerkes „Vernünf-
tig glauben“ zur Verfügung, das als weiterer Materialpool dienen kann. 

3. Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen 
Vor dem Hintergrund des Schulprogramms und Schulprofils des Comenius-Gymnasiums Dat-
teln sieht sich die Fachkonferenz Katholische Religionslehre folgenden fach- und unterrichts-
übergreifenden Entscheidungen verpflichtet: 
 

• Im Zuge der Sprachförderung wird sowohl auf eine präzise Verwendung von Fachbe-
griffen als auch auf eine konsequente Verbesserung des (fach-) sprachlichen Aus-
drucks geachtet. Die Schülerinnen und Schüler legen eigenständig ein fortlaufendes 
Glossar zu relevanten Fachbegriffen an; (Lern-) Aufgaben werden als Fließtext formu-
liert. 

• Grundsätzlich wird nach Möglichkeit die Zusammenarbeit mit anderen Fächern ver-
einbart, wie z.B. bei der Durchführung von Exkursionen und Projekten. 

• Die Schulgottesdienste sind ökumenisch gestaltet und werden gemeinsam mit den 
Fächern Evangelische Religionslehre und Musik vorbereitet. 

• Kolleginnen und Kollegen nehmen nach Möglichkeit regelmäßig an Fortbildungen – 
z.B. der Kirche – teil und informieren die Fachschaften über Inhalte der Veranstaltun-
gen. 

 

3.1 Bezug zu den Rahmenvorgaben des Medienkompetenzrahmens 

3.2 Bezug zu den Rahmenvorgaben Verbraucherbildung an Schulen 

3.3 Absprachen zu fächerübergreifenden und/oder fächerverbindenden Unter-
richtsvorhaben 

Die Fachgruppe kooperiert bei Unterrichtsthemen zu Interkonfessionellen Themen mit der 
Fachgruppe Evangelische Religionslehre und versucht dies in Projekten zwischen den Lern-
gruppen umzusetzen. 

3.4 Absprachen über Teilnahme an Projekten / Exkursionen 

 

4. Qualitätssicherung und Evaluation 
Das schulinterne Curriculum stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „lebendes Doku-
ment“ zu betrachten. Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um ggf. Modi-



 
 
fikationen vornehmen zu können. Die Fachkonferenz trägt durch diesen Prozess zur Quali-
tätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei.  
Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen nach Möglichkeit 

• mit den Unterrichtsvorhaben des schulinternen Lehrplans, 

• mit dem eingesetzten Arbeitsmaterial, 

• mit Aspekten der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
in der Fachschaft mit den gesammelt, bewertet und eventuell notwendige Konsequenzen 
formuliert. Zudem werden ggf. fachinterne und fächerübergreifende Arbeitsschwerpunkte 
für das kommende Schuljahr festgelegt. 
 



 
 
 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

5. Anlage 


